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für de» Kreis Usingen
» Nlkh. .

"tätlich »' Mal: Dienitag». DonnerSta-,«
>". .» mit den wöchentlichen Freibrtlagen

Koautagrblatt' und . De, Landmann»
"  Wochenblatt - .

Druck and Verlag »an
R. Wagner ' vuchd ruckerei in Ufingen.

Schriftleit .lg: Richard Wagner.

Fernsprecher Nr. 21.

Bezugspreis: Durch die Post bezogen vierteljährlich
1.50 Mk. (außerdem 34 Pfennige Bestellgeld.) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg . — Einrückung»gebühr:
Anzeigen 20 Pfg.. Rellamen 40 Pfg. die Garmond,eile.
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Donnerstag , den 21. Juni 1917. 52. Jahrgang

Mlicher Teil.

Der Königliche Landrat.
—Mgg r . Bezold.

(iijtz ^ .njMrgetmeiftet des K-eises.

SJingoji !tt
I TOft&ü
sichen.

>e tiaij
ahme,

Illingen, den 16. Juni 1917.
„noert Generalkommando des 18.
in Frankfurt a. M. hat angeordnet.

^ asten an dar fiellv. Generalkommando
ünnägen, denen Geldbeträge beigefügt
l  flet« in einem Briesumschlag. der in
Lift die einteidjenbe Behörde sowie
Summet der Antrages enthält, zu ver-

«0 W ^ Taötfletmeifter des Kreiser.
•rtben hiermit ersucht, sofort aus den
Icknungraklen festzustellen und mir binnen
^ anzuzeigen, wieviele Ausgaben *»»
iähre 1913 entstanden find:
Anschaffung und Instandhaltung der
mAeirte, Geräte unv Bücher der Heb-

und für die für angeschafften DeS-
ieferui|iion»mitteI usrv. und

die Teilnahme der Hebammen an Nach
„ ^ ngen und Wiederholungslehrgängen.

gestellt wird.
Die vorstehenden Bestimmungen werden zur

Kenntnis der in Betrachr kommenden Steuer¬
pflichtigen hiermit mitgeteilt.

Der Vorsitzende
der Einkommeusteuerreranlagungskommiffion.

v. Bezold . _

*"  Landral.

Ufingen, den 20. Juni 1917
11 7ii taten Bürgermeister werden hiermit er-
u mL\\ , jnIhren Gemeinden vorhandenen Besitzer

-^ Maschinen auf Montag, den 25. d. Mir ..
LQ .W °gr 31/« Uhr in mein Geschäftszimmer

' »m einer Besprechung einzuladen.
Der Königliche Landrat.

v. Bezold.
!Herren Bürgermeister des Kreises.

,C.OKj

badl!

Usingen, den 15. Juni 1917.
ibeffl Gesetz vom 9. April 1917 (Reichs
15. 349) ist zu der nach dem Gesetz vom
L 1916 zu entrichtenden KriegSabgabe ein
q oon 20 °/0 zu erheben.
|tj,t Zuschlag ermäßig' stÄ nach8 1 Abs.
MagSgesetzc» ^ ^ ^ . .
5jom Hundert beim Vorhandensein von 3

Stinbecn unter 18 Jahren,
idoom Hundert beim Vorhandensein oon 4
i Kindern unter 18 Jahren,
I gom Hundert beim Vorhandensein von 5

Kindern unter 18 Jahren.
>6 oder mehr Kinder Unter 18 Jahren
n, so isi ein Zuschlag nicht zu entrichten,
ngünstigung kommt nur Steuerpflichtigen

BezirksBeroronung.
über dit Erfassung von Eiern in den Landkreisen.

Aus«Grund der Berordnungen de» Stellver-
treters de« Reichskanzlers über Eier vom 12 . August
1916 (R . G. Bl . S . 927 ) und vom 24 . April
1917 (R . G. Bl. S . 374), sowie der § § 12
und 15 der BundeSratverordnungen über die Er-
richtung von PreiSprüfungSstellen und die Versorg'
ungS-Regelung vom 25 . September bezw. 4.
November 1915 (R . G. Bl. S . 607 und 728)
wird für die Landkreise de« Regierungsbezirk- Wies,
baden folgende Anordnung erlassen:

8 r
Die Geflügelhalter dürfen die in ihrem Betriebe

erzeugten Eier von Hühnern und Enten nur an
die vom Kommunolverband für ihren Wohnort be-
stimmte Sammelstelle oder un die vom Kommunal-
verband bestellten Sammler und Ausläufer abliefern.

Jede anderweitige entgeltliche oder unentgeltliche
Abgabe von Eiern, gleichgültig ob sie tn den Räumen
de« Geflügelhalters oder irgendwo sonst erfolgt, ist
verboten;—eben!« jede Mitnahme oder Versendung
von Eien  mit der Eisenbahn. Post oder anderen
BeförderungSgelegenheiten, — soweit nicht der Kow-
wunalverband die Genehmigung erteilt.

Für die Abgabe von Bruteiern ist die Bekannt¬
machung der LandeS-Zentralbehörde vom 17.
Januar 1917 (Reg.-AmlSbl. Nr . 6 vom 10.
Februar 1917 Seite 33) maßgebend.

8 2
Die Abgabepflicht des einzelnen Geflügelh-lterS

beträgt für da« Huhn iw Jahre mindesten« 30
Eier mit der Maßgabe, daß j.deSmal 20 <>/, d?«
Hühnerbestandes in Abzug gebracht wird.

Welche AblieserungSzahlen auf die einzelnen
Monate vom 1. Ap il 1917 bi« 31 . März 1918
entfallen, fetzt der « ommunalverbandfest.

8 ^
Der Landrot bestimmt für jede Gemeinde die

Zahl der abzuliefernden Eier, wobei auf besonder«
ungünstige Erzeugungs-Berhältnifse, sowie aus Be.
triebe mit geringer Hühnerz-hl und kopsrelcher
Familie Rücksicht genommen werden kann, jedoch
unbeschadet der nach 8 2 zu errechnenden Mindest,
zahl der zu ersaflendev Eier.

8 *
Geflügelhaltern , die ihre Lieferungs¬

pflicht nicht erfülle», kan« der Korn«
munalverband nach fruchtloser Verwarnung
die Zuteilung anderer Lebensmittel und

wachung der Ablieferungspflicht, der Einrichtung
von Sammelstellen und der Bezahlung der Eier
sofort zu erlassen.

8 7
Zuwiderhandlungengegen vorstehende Bestimmungen
und die daraus gegründeten Anordnungen werden
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geld-
strafe bis zu Mk. 10 000 .—, oder mit einer dieser
Strafen , bestraft. Neben der Strafe können Eier,
die der Berkehr«. und Verbrauchs-Regelung
entzogen werden, ohne Ernschädigung zu Gunfkn
de« KoutnunalverbandeS eingezogen werden.

8 8
Diese Verordnung »ritt sofort in Kraft
Wiesbaden, den 15. Mai 1917.

Der Regierungs-Präsident.
Dr . von Meister.

Frankfurt (Main), den 8 . 6. 1917.

Verordnung.
Im Einvernehmen mit vem Gouverneur der

Festung Mainz wird Ziff-r 4 der Verordnung
des stello Generalkommandos vom 3 Februar
1916 (III b Nr. 2098/490 ) mit Rücksicht auf
die Einführung der Sommerzeit dahjn abgeänvert,
daß Jugendlichen der Aufenthalt auf den Straßen
und öffentlichen Plätzen in der Zeit dir 1. Oktober
bis 10 Uhr abends gestattet wird.
Das stellv. Generalkommando der 18. ArmeelorpS.

Der stellv. Kommandierende General :
Riedel.

Generalleutnant. _ _

bereu Gefamivermögen nach dem Stands , zr ’+>~: zww' wrzüä .- tn>
Dezember 1916 «tnhnaverttansend Bedarfsgegenstände sperren

rücke»

Heinz!»

INicht übersteigt. Die Ermäßigung oder
'«M der Zuschlags tritt ferner «nr auf

ein. Der Anspruch auf Ermäßigung
. . .Oft» oder auf Befreiung von Zuschlag
Üi,mim der Antrag nicht spätestens binnen
* Monat «ach Zustellung des
Weuerbefcheides bei dem Vor fitzenden
“ ‘ , Veranlagung» • Kommission

Die BezirkS-Eierftell- bestimmt, wieviel Eier
in den Kommunalverbänden an Unversorgte(Nicht-
geflügelhalter) abgegeben werden dürfen und wohin
Ueberjchußkreise die Ueberschüffe abzuführen haben.

8 6
Die Kommunaloerbände haben die nötigen Aus-

führungSvorschriften, naweutlich hinsichtlich der Ueber.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bekanntmachungüber Krieg».

Maßnahmen zur Sicherung der Volksernährung
vom 22. Mai 1916 (R .G.Bl . S . 401 ) hat in
Ausführung der Verordnung über Gemüse, Obst
und Südfrüchte vom 3 April 1917 (R .G.Bl.
S . 307) die hiesige PreisprüsungSfielle unter
Bezug auf die Bekanntmachung über die Errichtung
von Preisprüfungrstellenusw. vom 25. September
1915 (R .G.Bl. S . 607) für den Kreis Usingen
folgendes bestimm!:

Al» Erzeuqerhöchfipreise für Obst gelten für
den Kreis Usingen die von der Bezirkrstelle für
Gemüse und Obst für den Regierungsbezirk
Wiesbaden festgelegten und im Sonderblatt zum
Amtsblatt Nr. 23 der Königlichen Regierung zu
Wiesbaden vom 11. Juni 1917 veröffentlichten
Preise und zwar:

I . Süßkirschen I . Wahl
II . „

35 Pfg . für 1 Pfd.
25 ,, H „ ,,

2.
3.
4
5.
6

7.

8.
9.

10.

11.

für Sauerkirschen
„ Schal renmorellen
„ Giarkirschen
„ Himbeeren
„ Johannirbeeren

weiße und rote
„ Johannisbeeren

schwarze
„ Heidelbeeren
„ Preißeib^ ren
„ Reineklauden, große,

grüne
„ Mirabellen

20
40
45
45

30

40
27
35

30
40



n.
Der Zuschlag für den Großhändler zum Er-

zeugerhüchstprei» darf 5"/o nicht übersteig?».
W.

Dem Kleinhändler ist zu dem Großhändlerprei»
beim Verkauf an den Verbraucher ein weiier-r
Zuichlag von 10"/, gestattet.

IV.
Bei unmittelbarem Verkauf vom Erzeuger an

den Verbraucher darf, wenn der Verkauf im Um¬
herziehen oder die Lieferung frei Haus erfolgt, der
Kleinhandel-Höchstpreis gefordert werden. Beim
Verkauf ab Grundstück de« Erzeuger» ist nur der
Erzeuger Höchstpreis zuläfstg.

V.
Für Kirschen ist beim Kleinverkauf ein Ge

samtzuschlag von SO"/, gestatte,.
VI.

Die K'einhandelsböchstpreise(Verinaucherhöchst.
preise) stellen sich fomit:

1. Süßkirschen I. Wahl 42 Pfg. für i Pfd.
II- „ 30 ., „

2. für Sauerkirschen 24 „ „
”

3. „ Schattenmorellen 48 „ „
ff ft

4. „ Glaskirschen 54
ft ff

5. „ Himbeeren 52
6. „ Johannisbeeren

weiße und rote 35 „ „
7. „ Johannisbeeren

ff

schwarze 46 „ „
8. ,» Heidelbeeren 31 „ „

ff ft
9. „ Preißeibeeren 40 „ „

tt

10. „ Reineklaudcn, große.
ft tt

grüne 35
11. „ Mirabellen 4* l l tt tfm

Zuwiderhandlungen werden nach dm Straf-
bestimmungena. a O. bestraft.

Ufingen, den 19. Juni 1817.
Der Königliche Landrat al» Vorsitzender

der Preisprüfungrstelle.
v. Bezold.

Caffel, den 16. Juni 1917.
Mit Zustimmung ver Reichskartoffelstell- werden

hierdurch gemäß § S der Verordnung vom 19
März 1917 (R.G Bl. S . 343) folgende

Frühkartoffel-Höchstpreise
für die Provinz Heffen-Naffau festgesetzt. Sie
gelten für die in der Provinz erzeugten Kartoffeln,
und zwar für die Erzeuger. .
Vom 1.— 7. Juli 1917 Zentner 9,90 Mk.

" I » ^ 2I . " » * 9,50 „
" 22.- 26. „ „ „ 9 3o ^
" 29.- 31. „ „ # 9,20 w
" 1 ~ 7- August „ 9 — „„ 8.- 14.

iur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem Bemerken
daß, soweit nicht nach den allgemeinen Strafge¬
setz-» höhere Strafen verwirkt sind, jede Zuwider-
Handlung gegen die Beschlagnahmevorschrifien nach
8 6*) ver Bekanntmachungen über die Sicherstellung
von KrieaSb-darf in der Faffr'ng vom 28. Avril
1917 (Reichr-Gefetzbl. S . 376) - und jede
Zuwiderhandlung gegen die Meldepflicht nach§ 5**)
ber Bekann'mochungen überBorratSerhebungcn vom3
Februar 1915, vom 3. September 1915, und vom
31. Oktober 1915 llReichs-Gefetzbl. S . 54. 549
und 684) bestraf, wird. Auch kann der Betrieb
des Handclsg-werbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaliung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23 September 1915 (ReichS-Gesetzbl. S . 603)
uiilersagr werden.

8 1
Jukrafttr -te« der » ekauulmachung

Die Bekanntmachung Mit mit dem Beginn
de» 20 Juni 1917 in Kraft.

8 2
rio« der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Von der Bekanntmachung werden sämtliche

aus Kupfer und Kupferlegierunge» (Messing. Rot.
guß, Tombak und Bronze) bestehenden Gegenstände
der nachfolgenden Kruppen betroffen, soweit ste
nicht zur gewerbsmäßigen Beränßeruna
oder Verarbeit ung bestimmt find: 9

Gruppe Ä . 1 h Puffer Betrieb gefetzte, > . I Hauswafferpumpen und
Lsde.Rr . 1 dt» 13) Rohrleitungen dazu;

2. Barrierenstangen aller Art nebst Pfosten
und Stützen;

3. Buchstaben von Firmen, und Namenbe-
zeichnunaen;

4. Garderobenhaken, Huthaken, Mantelhaken;
5. Gardinenrosetten, Gardinenhalter, Gar¬

dinenschnurquasten;
6. Gardinenstangen, Borhangstangen, Por-

tierenstangcn sowie-Ringe;
7 Arbeiierkontrollmarken, Garverobenmakken

Zahlmarkc»;
6. Schutzstange» und Schutzgitter an Fenstern

und Türen aller Art. auch solche von
Untergrundbahnen, von Straßenbahnwagen
von Kraftwagen, von Jachten, von Schiffen,
von Schaufenster», von Ladentüren, von
Drehtüren, von Winvfangtüren und von
Fahrstuhltiiren;

9. Stoßbleche und Sockelbleche an Ein«

* 15.- 21.
„ 22.- 28.

//
„ 8,80 „
„ 8,40 ,,

_ M H
* 29 .- 31. „
„ 1.— 7. September„

8 —14.//

7,9° „
7.60 „

64Ö "
Mit dem 15. September tritt der Höchstpreis

von 6 Mk. für den Zentner Herbst- und Winler-
kartoffeln in Kraft.

Provinzialkarkoffelstelle.
_ Dye«.

Wer Brotgetreide verfüttert
oder Silber -, Nickel- und Kup-
— fermünzcn zurückhält —
versündigt sich am Baterlande

Bekanntmachung.
Nr Mc 1/3. 17. K. R. A.

betreffend Beschlagnahme « nd
freiwillige Ablieferung von
Einrichtnngsgegenftände « ans
Kupfer und Kupferlegiernnaeu
(Messing , Rotguß , Tombak,

Bronze ).
Vom 20 . Juni 1917 .

Nachstehende Bekannimachung wird auf Er¬
suchen de« Königlichen Krieg-Ministeriums hiermit

*)  Mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark wird
bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneteu
Gegenstände h«rau«zugeben oder sie auf
Verlangen de» Erwervers zu Überbringer,
oder zu versenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen-
stand veisetleschafft. beschädig! oder zerstört,
verwendet, verkauft oder kauft oder ein am
dereS B-räußerungS- 'oder ErwerbSgefchäft
über ihn abichließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln, zuwiderhandelt,

4. wer den nach§ 5 erlassenen AuSführungS-
bestimmungen zuwlderhandelt.

**) Wer vo-iätzli-d die Auskunft, zu der er auf Grund
dieserB -roidnung veipflichtet ist. nicht in
d>r g-iktz!,kiF ' ist erteilt oder wissentlich un-

, richtige over unvollstäuvigeAngaben macht, wird
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten' oder
mit Geldstrafe bi« zu zehntausend Mark
bestraft. Auch können Vorräte, die ver.
schwiegen find, im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden. Ebenso wird be-
straft, wer vorsätzlich die vorgefchrtebenen
Lagerbücher einzurjchien oder zu führenunterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in
der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder
unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder
im Unser mögenSfalle mi, Gefängnis bis zu
sech« Monaten bestraft. Ebenso wird
bestraft, wer fahrlässig die vorgeschriebenen
Lagerbücher emzurichken oder zu führen
unterläßt.

und Durchgang«,üren
Laden,heken, an Schg,,.^
'ischen, an Säulen unhift

10. Treppcnläuferstangen
siangen-Endknöpfe; ' I

11. Treppcnschutzst^ngen-
welche an Wänden
freistehend sind, sorvif̂S,
Halter dazu;

12. Wärmst-scheu;
13. Hohlmaße (Maßgefg^

| Gruppe B. | ^
Gittern

Sm i

(Lsde. Rr. 14 dt«32) ^Oft%H, Dl
ländern, an eisernen obet- ™

fi

lullvetli, un encnim
derobenhaken, an Gardee»̂
Garderobenständern, an ®
Juten, an Schirmständern

15. abschraubbare und aush-i^? P“
leuchtet von Klavieren;

16. Aushänoefchilder(Becken,
17. Ausstellstangen, Windenkaz!!'

von Markisen;Z
liu' i

18. Bekleidungen von Hst,kör- . ,la ° . ^r»! fß19. Briefkasienschiider. Briefê v ^.,
diese selbst nicht eingemaum̂ ^

20. Füllungen und Handleisten/-
und von Balkongiitern;

21. Garderobenständer,
und Schirmständer auz ^
Stäben und aus Röhren-

32. Geländer und Griffe
und Bädern;

33 Gewichte über 100 g
24. Griffe. Ketten und S >a»a,nL>n

läiigung von 33emUa;tonfl »i*1 jf 1
Ventilationrfchieberu. dgl• " h

25 innere unb äußere Bekleid^ f,Tragkonsir,kiionen) von “v
Korridor- und Zimmeriüren ^
türen. von Windfangtüren, vanl
von Fahrstuhltüren u. dgl , '
rahmen, von Tü »ischen(J

26. innere und äußere Bekleidi», »
Tragckonstrukiionen) von Fech,
Schaufenstern, von Sd&aufat ;bl
Vitrinen und von Aurstellichräch

37. innere und äußere B.kleidu»-, ^?!
Tragekonstruklionen) vcn Kaflii
von Fahrstublkabinen. von ^"
wehrunge» und von Telef̂ "

38. Namen-, Firme»- und Z»»
schilder über 250 qvw M ^
solche von Bahnen, Schiffe», „
"sw. jedoch nicht LeistungilL
Maschinen) ; m

29. Pfeiler- und FüllungsbekleidW
Faffaden, soweit sie »ich, m,
sind;

30. Türklopfer;
31. Türknöpf--. Türgriffe. Türh,

Türstangen(nebst zugehörige,, I
scheiben) — soweit ste nicht dreh
nicht verschiebbar sind, alfo§. j
wie Türklinken zur unmittelbar,
tälgung eine« Schlöffet diem-
Haustüren, an Korridor- und snj]
türen, an Ladenlüren, an DreU
Windfangtüren und an FahrSH

33. Ventilationsklappen, Luftgilier.
33. Handtuchhalter, <

- __ ___ Haller, Seifenhül«
(Lfde.Nr.33.h,s36) haken, Wäschelörll

Gruppe C.

34. Pfeiler- und FüllungSbekleido..,
Schanktischen, von Büfetlr, m
tischenu. dgl. soweit sie für g,
Zwecke bestimmt sind;

35. Tropfsiebe und sonstige lost̂
Schanktischen, von Büffet», oon
üschenu. dgl., soweit sie für ge
Zwecke bestimmt sind;

36. Gegenstände der Schaufenilmm»
und GeschäsiSaurstaliung, auch üN
teile dazu, wie Anfchrauböfen, A
oblagen, Dekoralionsständer,
Halter, Handschuhsttitzkiffen, Hmr«
Hutständer, Kartenständer und
Melallständer, Melallbüstenspch^-
singhaken, Meiallrahmen, MW
platten, Metallarme für Alas



jatme für Schirme, Packtischgitter,
. ^ hülfen u . dgl -, Schlanamarme,

§"^ gk>elschalen , Schausenstergestelle nebst
fyjflr , 3Sorfauf «bet)äIier und V rkaufs-

für Kaffee , Tee . Kakao - und

Äokolade , Kaffeemühlentrichtei , Köln
Schalen , Konfektkörbe, Konfek,kästen.

EA vo» Standgläsern . DekorationS-

^al -n, DekirationSvasen und Abwiege-

Gegenstände der Gruppen A , B
A auch dann unter die Bekanntmachung.

J% rlil einem Ueberzug aus Metall , Lack.
!>' *, oeisehen sind.

5nM - ' § 3

A I Ausnahmen.
JJJ ^ onimtn von den Bestimmungen dieser
u!! ' & stnd solche der nach 8 3 be-
hnk' ^ « eaenstäi' de, bei denen Kupfer oder

' -Zungen nur als Ueberzug oder Plattierung
t>i durch diese Bekanntmachung nicht be-

fttn ,<t, »Material verwendet sind . Hierzu
^besondere alle diejenigen , sehr häufig

P Gardinen , und Portierenstangen,
^MersiuNgrn , Rohre an Schirmständern

-tt jjj ,wbie au » mit Messingblech überzogenem

^ " begründet die Verbindung eines »ach
bftot ^Mgnahmten Gegenstandes mit einer aus
Stal üagvah 'Niem Material bestehende Trage-

] wie bei Bekleidungen an Türen,
" B» Mn , Schaukasten oder bei auf Holz

> ^ Aarderobenhaken . keine Ausnahme von
Sitz Dniungcn dieser Bekanntmachung.

»ge« Me an Möbeln aller Art fallen nicht
lklq. ^Bekanntmachung , soweit sie nicht in
l MS genannt find,
iduq, MN sind ausgenommen : Buchstaben,
»»sMjlder und Bezeichnungsschilder von Denk-
>, Grabstätten , Gewichte für analytische
)iij|

8 4
Bekanntmachung betroffene

Personen . Betriebe ustv.
der Bekanntmachung weiden betroffen:
tit  Besitzer (natürliche und juristische
Personen, einschließlich öffentlich - echt-
iicher Körperschaften und Verbände *)
der nach 8 2 dieser Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände.

8 5
Beschlagnahme

oon dieser Bekanntmachung betroffenen
ibe(§ 3 )‘ werden hiermit beschlagnahmt.

S 6
!uug der Beschlagnahme.

Beschlagnahme hat die Wirkung , daß
ichme von Veränderungen an den von
tim Gegenständen verboten ist und rechts-

Berfügungei , über sie nichtig sind,
ju nicht ausdrücklich auf Grund der fol-

ibakdnungen oder etwa ' weiter ergehender An»
erlaubt weiden Den rechtrgeschästlichen

igin stehen Verfügungen gleich , die im
Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung

der Beschlagnahme find alle Veränder-
mBeifügungen zulässig , die mit Zustimmung

der Durchführung der Bekanntmachung
gttn Behörden erfolgen,
i Befugnis zum einstweiligen orbnungi-
! Sedrouch der beschlagnahmten Gegen»
1 ibi unberührt.

8 7
« Ablieferung der beschlag.
Gegenstände und Nebernahme

preise.
beschlagnahmten Gegenstände können bis
*• gemäß den Ausführungsdestimmungen

»bd« ^ igrn beauftragten Behörde freiwillig zu
Zü Mhend genannten Uebernahmepreisen an
Ztz • o'flüeCe abgeliefert werden.

t0n tc» beauftragten Behörden zu zahlen-
"Nahmepreise werden wie folgt festgesetzt:

. (8
tOunJ
j «nß(
iufa|
tränt

bunp
hffo

tief*
%«

m

leid«

H
tu
drej
1}■I
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JftjmUfe erstreckt sich die Beschlagnahme
A ^ kg-nstände in kirchlichem, Mischern,

M », Reichs» oder Staat ibesitz.

Uebernahmepreis für 1 kg

Kupfer
Kupfrr-

legierungen
-ar

Gruppe fi. 5,00 4 .00

Gruppe B 5,75 4 .75

Gruppe C 6,60 5 .50

Hierzu wird - in Zuschlag von I M.
für 1 leg gewährt , wen « die freiwillige
«blieferung bis zum 31 . August 1911
erfolgt.

Etwa an den Gegenständen haftende , nicht aus
Kupfer oder Kupferlegierunge » bestehende Teile
sind vor der Ablieferung zu entfernen . Da » Ge-
wicht der nicht vorher entfernten Teile wird ge¬
schätzt und vom Gesamtgewicht des Gegenstandes
abgesetzt.

Diese Uedernahmepreise enthalten den Gegen¬
wert für die abgelieferten Gegenstände einschließlich
aller mit der Ablieferung verbundenen Leistungen.

Irgendeine andere Preisfestsetzung , also auch
eine Inanspruchnahme des Reichrschiedsgerichts für
Kriegswirlschaft ist bei freiwilliger Ablieferung
ausgeschloffen.

§ b
Meldepsticht und Enteignung.

Nach Ablauf der Frist für freiwillige Abliefe¬
rung sind die deschlagnahmien Gegenstände zu
melden . Das Eigentum wird auf den Reichsmili-
lärfirku » übertragen werden , sie werden nötigenfalls
zwangsweise abgeholt werden . Nähere Bestimmungen
hierüber werden noch bekanntgemacht.

8 9
Durchführung der Bekanntmachung.

Mt der Durchführung dieser Bekanntmachung
werden dieselben Kommunalverbande beauftragt,
denen bereits die Durchführung der Bekannt-
machung M . 1/10 . 16 . K R . A . vom 1 . Okto¬

ber 1916 betreffend Beschlagnahme , Bestmdscr-
hebung und Ent ignung von Bierglasdeckel » und

Bierkrugdeckeln aus Zinn und freiwillige Abliefe¬
rung von anderen Zinngegenstanden übertragen
worden ist . Diese erlassen auch die AusführnngS-
bestimmungrn hinsichtlich der Ablieferung der be¬
schlagnahmten Gegenstände.

8 10
Anfragen und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die die vorstehende
Bekanntmachung betreffen , find an die beauftragten
Kommunalbehörden zu richten und mit der Bezeich¬
nung » Betrifft EinrichlungSgegenstände " zu ver¬
sehen und dürfen andere Angelegenheiten nicht
behandeln.

Frankfurt (Main ), den 30 . Juni 1917.
Stellv . Generalkommando

des 16 . Armeekorps.

M imtlichn  Seil.

Der Krieg.
WTB Großes Hauptquartier,  19 . Juni

Amtlich ) .
Westlicher Kriegsschauplatz:

HeereSgiuppe Kronprinz Rupprecht.
An der Flandern - und Arras -Front ist die

Lage unverändert . In wechselnder Stärke dauert
der Artillenekampf an . Gestern war er besonder»
zwischen Böesinghe und Freluinghen lebhaft.

Oestlich von Monchy warfen unsere Sturm¬
trupps die Engländer aus einigen Gräben , die
bei den Kämpfen am 14 . Juni noch in Feindes-
hand geblieben waren.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Von neuem versuchten die Franzosen bei Einbruch

der Dunkelheit die ihnen kürzlich enlriffenen Gräben
nordwestlich de« Gehöftes Hurtebise zurückzugewinnen.
In zweimaligem Anlauf wurden sie zurückgeschlagen.

In der Champagne drang der Feind gestern
morgen nach starkem Feuer in einen vorspringenden
Teil unserer Stellung südwestlich der Hochberges.

Em abend » unternommener Borsioß -für Erweiteruna
seine» Besitzes schlug verlustreich fehl.

Heeresgruppe Herzog tülbrecht
Nicht » Neue « .
Von dem

Orstliche» Kriegsschauplatz
und von der

MazedonischenFront
siud größere Kampfhandlungen nicht gemeldet

Der Erste Generalquartiermeister
Ludendorff.

WTB Berlin.  14 . Juni . Die Absetzung
König» Konstantins vog Griechenland gelang der
Entente auf Grund eine« regelrechten militärischen
Aufmärsche «, den man in den letzten Woche» plan-
mäßig durchführte . Französische Truppen der Gatonik
Armee , die nebenbei noch den Auftrag hotten , die
für die Ernährung de» griechischen Volke» »Nent-
dehrliche theffalische Ernte zu beschlagnahmen , rück¬
ten Theffaliener ein ; Italiener maschierten durch
Epiru » und besetzten Janina und ein au» allen
Ententetruppen gemischtes Korps landete in Ithea
an der Nordküste des Golfe » von Korinth , besetzte
die Stadt Korinth und trennte damit den Pelo¬
ponnes von dem übrigen Griechenland . Der Ober-
kommtffor der Entente Jonnart aber st,nd bereit
vor dem Piräus mit einem starken Landungskorps,
um die Haupistadt zu besetzen. Diese militärische
Operation erfolgte gegen einen Staai , der bisher
strikte Neuiraliiäl wahne und nur den Wunsch kannte,
sie auch weiierhnizu bewahren . Es ist da « erste Mal , in
dem fast dreijährigen Kriege , daß der Entente ein einhei-
licher militärischer Aufmarsch glückte, allerdings
erfolgte er gegen eine Armee , der man vorher dje
Waffen abgelistet und gegen ein Volk , da « man
durch Hunger zermürbt ba >te.

WTB Berlin,  J18 . Juni . Während die
Franzosen ihren unblutigen Siegerzug durch Griechen¬
land forifttzen , haben die Engländer am 18 . Juni
sich zur Räumung des lmken StrumaUfer ent¬
schließen müffen . Damit fällt das in den Winter«
monaten so heiß umkämpfie Gelände östlich der
Sliuma wieder in die Hand der Mittelmächle.
Lediglich die Flußübergänge werden vaa den Eng¬
ländern noch durch Brückenköpfe gehalten Flammende
Dörs r und gesprengte Minareis zeigen den Weg
de» englischen Rückzüge». NichlS kann deffer die
ganze Heuchelei der Engländer und Franzosen an.
läßlich der deutschen Zerstörungen im Westen kenn,
zeichnen, als daß diese sich de, der ersten Gelegen
heil dergleichen militärischen Maßregeln bedienen.
Inwieweit die englischen Zerstörungen milttär .sch
vegründet waren , soll n«ht untersucht werden.
Immerhin berührt es eigenartig , daß die Engländer
auf ihrem eiligen Rückzuge keine Zeit hatten , die
Drahthindernisse und die Telephonanlagen in den
verlasienen Slellungen zu zerstören , wohl aber
Ortschaften von verhältnismäßig geringem mili¬
tärischem Wert in Brand steckten.

Lokale iluv Provinzielle Kalyrichre».
* Am 30 . 6 . 17 . ist eine Bekanntmachung,

betreffend „ Beschlagnahme und freiwillige Ab-
lieserung oon Einrichmngsgegenständen aus Kupfer
undKupserlegicrungen (Messing , Rotguß , Tombak,
Bronze ) " erlaffen worden Der Wortlaut der
Bekanntmachung ist in den Amtsblättern und
durch Anschlag veröffentlicht worden.

KtMmoUnktm-ÄtzMg.
Donnerstag , den 31 . Juni , abends 9 Uhr.

Tagesordnung:
1. Antrag des Stadlrechners Kley auf ander¬

weitige Regelung feiner Gehaltrbezüge . 9
3 . Teilnahme an der Versammlung de» Ras-

sauischen Slädietage » um 33 . Juni in
Frankfurt a . M.

3 . Antrag des Beigeordneten Hemrich auf
Aendeiung des Stadtverordnelenbeschluffes
bezüglich Rückzahlung von Vertreiungskosten.

4 . Slävtische Lebensmittelversorgung.

Wagenverkauf.
Elegante Landauer . Mylords . Halbvervcck
mit abnehmbarem Bock, Breaks , Jagdwagere,
sowie GeschäftSwage » aller Art , mit Federn
zirka 40 Stück , preiswürdig zu verkaufen.
Fr . Grauer , Wagentauer, Butzbach.



Pferde■Versicherung-Verein für den Kreis Usingen.
Taxationstermine für das L. Halbjahr 1917.

£| tt Ufittqctt (Marktplatz in der Neustadt) am lLillrvoeh » den 27 . 'Juni d . Js ., vor¬
mittags 7 Uhr für Usingen, Anspach, Arnsbach, Bromhach, Cransberg . Eschbach,

Friedrichsthal, GrävenwieSbach, Hausen. Heinzenberg, Hundstall, Laubach, Merzhausen, Michelbach,
Naunstadt , Niederlauken, Obernhain, Oberläufen, Pfaffenwiesbach, Rod am Berg , Wehrheim.
Westerfeld, Wernborn und Wilhelmsdorf.
in Brandoberndorf am Mittwoch, den 27. Juni d. Js ., nachmittags41/, Uhr für

Brandoberndorf, Cleeberg, Haffeiborn und Weiperfelden,
in Schmitten am Donnerstag, den 28. Juni d. Js .» nachmittags2 Uhr für Arnolds¬

hain, Niederreifenberg, Oberreifenberg, Schmitten und Wüstems,
in Neuweilnau am Donnerstag» den 28. Juni d. Js ., nachmittags3l/a Uhr für

Neuweilnau. Finsternthal, Mauloff und Riedelbach,
in Rod a . d. Weil am Donnerstag, den 28. Juni d. Js .. nachmittags41/, Uhr

für Rod a. d. Weil, Cratzenbach, Emmershausen, Gemünden,
Haintchen und Haffelbach.

Die Vorführung der Pferde geschieht in der Reihenfolge der aufgeführten Gemeinden.
Gleichzeitig können auch Pferde, die noch nicht versichert sind, zur Neu-Aufnahme, an den be¬
treffenden Tagen zur Taxation für das 2.Halbjahr 1917 vorgeführt werden. Die entstehenden
Kosten der Taxation außerhalb tragen die versicherten Mitglieder.  Eine
Nachtaxation für vorstehende Taxationen finden nicht statt (8  10 , Abs. 6 der Statuten ).

Alle rückständigen Beiträge sind umgehend an den Rechner Herrn Emil Peter  zu richten
und es wird wiederholt auf 8 16 , insbesondere Abs. 2 der Statuten aufmerksam gemacht.

Usingen , im Juni 1917.
vle Direktion . Der Verwaltungsrat.

Weber . Steinmetz.

Raff. Landesbank.
Die Kaffe ist am 22 d. M.

v. 10 Uhr ab und am 28 . d. M.
v. 91/* Uhr ab gefchloffe«.

Ufingen, den 20. 6. 17.
Landesbankftelle.

Peter.

IulkemchiMiililg!
Sonntag , den 24. Juni finde« in Ufingen

bei Schleich. Merzhäuscrstr. nachmittags um 3 '/z
Uhr eine Jmkerverfammlung statt.

Tagesordnung:
1. Honigabsatz.
3. Honigpreis.
3. Preis für Schwärme und Völker.
4.  Wachsbeschlagnabmung
5. Wachsabgabe, Bestimmung der Sammel-

stellen.
Alle Imker des Kreises  sind eingeladcn.

Die einzelnen Sektionen de« Kreises werden gebeten,
einen Vertreter zu schicken, der Wünsche und
Stimmen der anderen Mitglieder äußert

KirschkL-NnÜeigmlig.
Freitag , de« 22. Juui wird die reife

Kirschennutzuna(ca 200 Bäume) auf der Bezirkr-
straße Esch—Niederems Tenne daumweise öffent«
sich meistbietend versteigert.

Anfang um 71/i Uhr vorm, bei Esch, Fort¬
setzung um 9 Uhr bei Niederems und 11 Uhr
bei Reichenbach.

Idstein , den 19. Juni 1917.
Der LandeSwegemeister.

*) Hammel.

Täglich
frifdic Kirschen
zum Tagespreis empfiehlt (2

Peter Bermbach.

Wir kaufen
zurzeit der Er nie jedr» Quantum

Kirschen , Erdbeeren , Jo¬
hannisbeeren , Stachel¬

beeren , pflaumen u. Apfel.
Offerten erbitten W . Spies & Co . ,

G. m. b. H., Bad Homburg v . d . H . (2

in allen Größen
braun glasiert säurefest

sowie

Portlanii-Jklmt
wieder eingetroffen.
2) Karl Heinrich , Usingen.

Schöne Hasen
zu verkaufen.
*) Zosef Kran - , Usingen.

^ >erjenige, welcher heute morgen 7 Uhr in der
Scheunengaffe das Brecheisen mitgenommen,

wird ersucht, dasselbe sofort abzvliefern, andernfalls
Anzeige erhoben wird, da Täter gesehen wurde.

" Ball Kreitz.

Aeltere ll )itwe
sucht 2 —3 leere Zimmer mit Zubehör
zum 1. Jnli . Offerten unterE . G. a» den
Kreitblati-Verlag . (*

Mädchen
für Haus , und Feldarbeit gesucht.

NI. Schleich,
*) Gasthaus „Schöne Aussicht."

Aelteres , zuverlässigesMädchen
sofort g sucht. (2) Näh im Kreisblatt-Verlag.

Gesucht:
ft«lke Arbeiterinnen
ans dauernde Beschäftigung.

Holzwollekabrik Taunus,
Oberursel.

Kaufe Schlachtpferde
Notschlachtungeu werden übernomweu.

Rh. Jamin , Oberursel,
3b Pserdemetzgerei. — Telephon 142.

Bekaimtmach
der Stadt Us*

inQU8Ä
Wie un« milgeteilt worden ift, :ß

Landwirten Heu neuer Ernte ar ' "
Wir weisen erneut darauf hin,
lässig ist. und daß sich die bet.,
strafbar machen. Die Ausfuhr ^
liegt der Genehmigung des Magistr. ..
Weiteres ist jeglihe Ausfuhr au» *'
bezirk Usingen verboten. Zu^
kommen zur Anzeige.

Usingen , den 18. Juni I9i-
Der

h.,

Libmann . 5*

Arbeite
mänultche sowohl wie weibliz
jugendliche, sucht

Friedricbsdorfer Nudelf
Theodor Haller,V

Friedrichsdorfj. \

Mehrere kräftigeMädchei
finden dauernde Beschäftigung

Gewerkschaft Melzj,

Für die Grutrz,,
Landwirtschaftliche Albeiter sowie
Burschen für die bevorstehende Ernte

Städtische Arbe
Frankfurt a.'

2) Gr . Fried vergeh 10e

Dienstags
r?  mittags

und Jreitch
mittags von 11—12  tfi

in dem Eiskeller der Gasttzi
Schleich

Grs
ausgeaeben. Der Eimer
30 Pfg.

Z -ux HeuLernte w
empfehle:

Sensen,
Sensenwürfe,

Wetzleine,
Bechi

!. Dt:

Carl Löw , Mönft
Amtlicher

Taschen« >112
ihri

Fahrpl<
vom 1. Juni 191).

Beilage: Bahnsteig-Fabrplan der aus!
bahnhof Frankfurt (Main) abfahrendk»

kommenden Züge.
- Preis 2« Psg. -

>lan

Kreisbtatt-Dmckereiv i

bt!
Schönes Mutt

zu verkaufen. M io®
Karl Feger,
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